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Bankverbindung
Bank
     

Adresse
     

Kontaktperson
     

Telefon
     

Kontonummer
     

BC-Nummer
     




Banknummer
     

Vorsorgenehmer
Name
     

Vorname
     

Strasse, Nr.
     

PLZ, Ort
     

Geburtsdatum
     

AHV-Nummer
     

Reglement zur Wertschriftenanlage der REVOR Freizügigkeitsstiftung
1. Der Stiftungsrat legt fest, welche Anlagevermögen durch die Stiftung angeboten werden.

2. Die Anlagen erfolgen in Ansprüchen der Sondervermögen Mixta-BVG Defensiv, Mixta-BVG und Mixta-BVG Maxi der CREDIT SUISSE ANLAGESTIFTUNG (CSA) und Mixta-Optima 25 der Investmentstiftung für Personalvorsorge (IST). Diese Sondervermögen unterstehen insbesondere bezüglich Anlagemöglichkeiten und Anlagerestriktionen den Bestimmungen der Verordnung über die berufliche Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge (BVV 2). Informationen über die angebotenen Produkte und das Anlageumfeld können bei den Kundenberatern bezogen werden.
3. Zeichnungen oder Rücknahmen von Anrechten werden zu den jeweils gültigen Kursen abgerech​net. Dabei ist der Zeitpunkt des Eintreffens des schriftlichen Auftrages bei der CSA bzw. IST massgebend. Die anfallen​den Anlagespesen gehen zulasten des Vorsorgenehmers.

4. Kursgewinne bzw. Kursverluste bei der Rücknahme von Ansprüchen gehen zugunsten bzw. zulasten des Vorsorgenehmers. Investitionen in Wertschriften empfehlen sich deshalb nur für Kunden mit einem mittel- bis langfristigen Anlagehorizont.
5. Die Sondervermögen Mixta-BVG, Mixta-BVG Defensiv und Mixta-BVG Maxi der CSA sind thesaurierend, d.h. die Erträge werden laufend wieder angelegt.

Die Ertragsausschüttung des Mixta Optima 25 der IST erfolgt jeweils im November und wird automatisch im gleichen Sondervermögen angelegt.

6. Der Vorsorgenehmer ermächtigt die Stiftung, sein Freizügigkeitskonto mit dem für die Zeich​nung der CSA-bzw. IST-Ansprüche notwendigen Betrag zu belasten. Die Vergütung für zurückge​nommene CSA- bzw. IST-Ansprüche erfolgt ebenfalls auf das Freizügigkeitskonto.

7. Löst der Vorsorgenehmer sein Freizügigkeitskonto im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften auf, so verkauft die REVOR Freizügigkeitsstiftung die vorhandenen Ansprüche und schreibt den Gegenwert dem Freizügigkeitskonto gut. Die gleiche Vorgehensweise wird angewendet, wenn ein Sondervermögen aus rechtlichen Gründen oder auf Grund eines Stiftungsratsbeschlusses nicht mehr genutzt werden kann.
8. Der Vorsorgenehmer erhält jeweils eine Kaufs- bzw. Verkaufsabrechnung und jährlich einen Depotauszug. Die Abrechnungen werden als richtig und genehmigt befunden, sofern sie an die letzte der Stiftung bekannte Adresse gesandt werden und nicht innert 4 Wochen nach Erhalt dagegen Einsprache erhoben wird.

Mit der Unterschrift anerkennt der Vorsorgenehmer das Wertschriften-Reglement als für ihn verbindliche Rechtsgrundlage. 

Ort, Datum

Unterschrift des Vorsorgenehmers
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